SICHERHEITSDATENBLATT



gem. EG Richtlinie 2001/58/EG




Datum: 01. Nov. 2004
zuletzt überarbeitet: Nov. 2008
Seite1

 1.  STOFF- UND FIRMENBEZEICHNUNG






 

1.1.
Angaben zum Produkt:


Produktname: FINICON Spezial-Köderblock Brodi 200 g und 25 g



baua-Nr.:  N-20699
200 g

baua-Nr.:  N-20699
  25 g
1.2.
Verwendung des Produktes:
Rodentizid – Ratten- und Mäusegift

1.3.
Lieferant:



PPS GmbH 








Max-Eyth-Str. 13






D-73269 Hochdorf






Tel.. +49(0)7153-825 35 0






Fax: +49(0)7153-825 35 99






ID-Nummer:
St.-Nr.:  59350/11078


1.4. Auskunftgebender Bereich: 
Sicherheitsmanagement: 
+49(0) 7153-825 35 0


Herr Puschmann / Herr Hirschmeier

Notfallauskunft:
Notrufnummer:
Giftnotruf:  +49(0)551 383180


Giftinformationszentrale:
+49(0)551 19240








 2.  ZUSAMMENSETZUNG/ANGABE ZU DEN BESTANDTEILEN


    

Chemische Charakterisierung:  Rodentizider Köder mit 
0,005 % Brodifacoum









0,04-0,08% Triethanolamin









0,001-0,01% Denatoniumbenzoat

Zusammensetzung:

	Chemische Bezeichnung
	CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Indexnr.
	Gehalt in %
	Gefahren-

symbol
	R-Sätze
	S-Sätze

	Brodifacoum
	56073-10-0

259-980-5

607-172-00-1
	0,005
	T+  ; N 
	27/28 -

48/24/25 –

50/53
	1/2 - 36/37 –

45 – 60 - 61

	Triethanolamin
	102-71-6

203-049-8

-
	0,04 - 0,08
	Xi
	36/38
	2 – 13 –

36/37

	Denatoniumbenzoat
	3734-33-4

223-095-2

-
	0,001- 0,01
	Xn
	22 -

36/37/38
	2 – 13 –

26 – 

36/37

	Polyethylenglycol 200
	25322-68-3

203-473-3
	0,02 - 0.06
	
	
	

	Propylenglycol
	57-55-6

200-336-0
	1,8 – 1,9
	
	
	

	Durazol (rot/blauer Farbstoff)  
	
	ca. 0,001
	
	
	

	Aromastoff PG (natürl.)
	
	ca. 0,001
	
	
	

	Getreidekörner
	
	ca.  98 
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Gefährliche Inhaltsstoffe:
Brodifacoum (Wirkstoff)

Chemische Namen (IUPAC-Bezeichnungen):

3-[3-(4´-brom-biphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphtyl]-4-hydroxycoumarin,

3-[3-(4´-brom-[1,1´-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one

CAS-Nummer: 


56073-10-0

EG-Nummer (EINECS-Nummer):
259-980-5

Summenformel:


C31H23BrO3

Molekulargewicht:


523.4

Gefahrsymbol:


  T+,     N

R-Sätze:



27/28-48/24/25-50/53
(Wortlaut unter Punkt 16)

S-Sätze:



1/2-36/37-45-60-61

(Wortlaut unter Punkt 16)

Gefährliche Inhaltsstoffe:
Triethanolamin (Lösevermittler)

Chemische Namen (IUPAC-Bezeichnungen, Trivialnamen):

2,2´,2 Nitrilotriethanol, Triethylolamin, Trihydroxytriethylamin

CAS-Nummer: 


102-71-6

EG-Nummer (EINECS-Nummer):
203-049-8

Summenformel:


C6H15NO3

Molekulargewicht:


149,19

Gefahrsymbol:


  C,   

R-Sätze:



36/38


(Wortlaut unter Punkt 16)

S-Sätze:



2-13-36/37

(Wortlaut unter Punkt 16)

Gefährliche Inhaltsstoffe:
Denatonium Benzoat (Bitterstoff)

Chemische Namen (IUPAC-Bezeichnungen,Trivialnamen):

Benzyldiethyl(2,6-Xylylcarbomoylmethyl)-ammoniumbenzoat; Benzenemethanamium, N-(2-((2,6-Dimethylphenyl)amino)-2-oxoethyl)-N,N,-diethyl-, Benzoat; 

CAS-Nummer: 


3734-33-6

EG-Nummer (EINECS-Nummer):
223-095-2

Summenformel:


C28H34N2O3

Molekulargewicht:


446.59

Gefahrsymbol:


  Xn   

R-Sätze:



22-36/38

(Wortlaut unter Punkt 16)

S-Sätze:



1/2-13-26-36/37

(Wortlaut unter Punkt 16)
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 3.  MÖGLICHE GEFAHREN










Gefahrenbezeichnung: Entfällt. Das Produkt ist nach Berechnungsverfahren der „Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG“ nicht kennzeichnungspflichtig.

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: 

Haut und Augen können gereizt werden. Eine Sensibilisierung durch Hautkontakt ist möglich. Aufnahme größerer Mengen des Produktes (> 500 g) über den Verdauungstrakt kann beim Menschen zu Vergiftungserscheinungen führen. Kinder (Kleinkinder) sind dabei naturgemäß durch ihr geringeres Körpergewicht mehr gefährdet als Erwachsene. Personen mit Blutgerinnungsproblemen sollten den Umgang mit dem Produkt meiden. Für Hunde und Katzen besteht Vergiftungsgefahr bei Aufnahme von größeren Produktmengen (> 350 g beim Hund, > 1000 g bei Katzen). Vergiftung von Beutegreifern (Eule, Storch, Fuchs) durch Aufnahme vergifteter Zieltiere (Ratten, Mäuse) im Einzelfall möglich.

Giftig für Fische und Fischnährtiere

Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuell gültigen deutschen und EG-Angaben und wurde durch umfangreiche Angaben aus der internationalen Fachliteratur ergänzt.

 4.  ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN









Allgemeine Hinweise: Im Falle von Reizungen oder beim Auftreten von Symptomen unverzüglich Arzt konsultieren. Bei Arztanruf oder Anruf einer der Giftnotrufnummern oder beim Arztbesuch den Warnzettel oder das Sicherheitsdatenblatt zur Hand bzw. mit nehmen.

Nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung entfernen, Haut gründlich unter Verwendung von Seife mit Wasser reinigen.

Nach Augenkontakt: Augen gründlich (mindestens 15-20 min.) mit klarem Wasser spülen, dabei nach ca. 5 min. Kontaktlinsen entfernen, nach dem Spülen Arzt konsultieren oder Giftnotruf. 

Nach Verschlucken: Mund ausspülen, etwas Wasser (geringe Mengen, möglichst mit A-Kohle) zu trinken geben, kein Erbrechen einleiten, weitere Behandlung ausschließlich durch autorisiertes ärztliches Personal bzw. auf deren Anweisung oder Anleitung (bei Notruf).

Hinweise für den Arzt: Brodifacoum ist ein Coumarin Anticoagulant. Es unterbindet, ähnlich wie Warfarin, die Synthese von Prothrombin, stört den Blutgerinnungsmechanismus und führt zu verstärkter Blutungsneigung.

Behandlung: Vitamin K1 ist ein wirkungsvolles Antidot. Anders als bei Warfarin kann die Blutungsneigung sehr lange erhalten bleiben, deshalb ist eine mehrwöchige K1-Gabe erforderlich. Gegebenenfalls durch Prothrombin-Bestimmung absichern. Bei stark verringerter Prothrombin-Zeit: sollte mit intravenöser Gabe von 10 mg Vitamin K1 alle 6 Stunden (40mg/d) begonnen werden. Eine Blut- oder Blutplasmatransfusion kann in schweren Fällen angezeigt sein. 

 5.  MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG







Geeignete Löschmittel: Wasserspray, Wasserdampf, Schaum, CO2 und Pulver

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: keine

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Bildung reizender und toxischer Gase bei Verbrennung oder thermischen Zerfall möglich. 

Besondere Schutzausrüstung: Vollschutzkleidung und umluftunabhängiges Atemschutzgerät

Weitere Angaben: Kontaminiertes Löschwasser sammeln und fachgerecht entsorgen. Kontaminierte Gebäude und Flächen gegen Betreten absichern und fachkundig dekontaminieren, Rückstände sind gesichert zu entsorgen. 
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 6.  MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG





6.1. Personenbezogene Vorsichtmaßnahmen: Minimierung des direkten Kontaktes mit dem Produkt, bei Berührung dichte Schutzhandschuhe tragen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen: Eintragen der Köder durch Regen und andere Einflüsse in Gewässer oder in Abwasserkanäle ist zu verhindern.

6.3. Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen, einsammeln

6.4. Zusätzliche Hinweise: Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 11, bei ordnungsgemäßer Ausbringung ist keine Gefährdung der Umwelt zu erwarten.

7.  HANDHABUNG UND LAGERUNG









7.1. Handhabung: Produkt bis zur Ausbringung als Köder im Originalbehälter belassen. Produkt nicht in der Nähe von Nahrungsmitteln, Tierfutter oder Trinkwasser auspacken, sortieren zur Ausbringung vorbereiten oder anderweitig behandeln. Nicht an oder in Gewässern auslegen oder auf Gewässern ungeschützt transportieren. Außerhalb der Reichweite von Kindern, Haustieren und Wildtieren (Nichtzieltiere) halten. Nicht in der Nähe von Wärmequellen, offenen Flammen oder heißen Oberflächen handhaben. Nach der Handhabung sowohl Hände als auch Handschuhe gründlich mit Wasser und Seife waschen. Die Produktinformationen des Sicherheitsdatenblattes und des Warnzettels sind sorgfältig zu lesen und zu beachten.

7.2. Lagerung: Nur im Originalgebinde aufbewahren. Lagerorte gegen unbefugten Zugang insbesondere von Kindern und Haustieren sichern. Eindringen des Produktes bzw. des darin enthaltenen Gefahrstoffes in Boden und Grundwasser sicher verhindern. Geschlossene kühle und trockene Räume möglichst mit glattem Fußböden als Lagerräume verwenden. Getrennt von Lebensmitteln und Futtermitteln lagern. Empfohlene Lagertemperaturen: -20° C bis 35°C. Lagerklasse 11 (VCI).

7.3. Spezifische Angaben: 

Alpha-Ro-HSD ist ein auslegefertiger Spezialköder zur sicheren Bekämpfung von Schadnagern in Räumen und Gebäuden sowie auf angrenzendem Gelände, in der landwirtschaftlichen Tierhaltung, Schlachthöfen, TKV, auf Mülldeponien, aber auch in solchen Hygienebereichen wie Klärwerken und Abwasserkanälen, sowie gezielt beim massenhaften Auftreten in der Land- und Forstwirtschaft. 

Die ausgebrachte Ködermenge ist täglich zu kontrollieren und sollte solange nachgelegt werden bis keine Annahme mehr erfolgt.

Das Präparat darf offen nur in geschlossenen Räumen oder auf besonders markierten Flächen (Land- und Forstwirtschaft) ausgelegt oder ausgebracht werden. Beim Auslegen in geschlossenen Räumen ist dafür zu sorgen, dass Kinder und Haustiere unter keinen Umständen Zugang zu den Ködern erhalten. Beim Auslegen im Freiland darf nur durch hierfür ausgebildete Fachleute erfolgen.

Eine Bekämpfung von im Freiland auftretenden Schadtieren (Ratten, Rötelmäuse, Wühlmäuse) sollte nur bei deren massenhaften Auftreten und nur gezielt und regional eng begrenzt für kurze Zeit, dann aber sehr massiv erfolgen. Derartige Einsätze sind exakt vorzubereiten und gezielt zu überwachen, um Sekundärschäden an Beutegreifern möglichst zu vermeiden bzw. gering zu halten.

Nach Abschluss der Bekämpfung ganz oder teilweise verbliebene Köder sind einzusammeln und fachgerecht zu entsorgen bzw. an den Hersteller zurückzugeben.
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 8.  EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
      

8.1. Expositionsgrenzwerte: durch sehr geringe Konzentration des Gefahrstoffes und der Köder-

zusammensetzung und -gestaltung unterboten. 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition: nicht erforderlich. 

8.2.1. Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz: Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachen-den Grenzwerten

8.2.1.1. Atemschutz: 
nicht notwendig (Gefahrstoff gebunden, keine  Staubentwicklung möglich, keine gasförmigen Emittenten)

8.2.1.2. Handschutz: 
beim direkten Berühren der Köder dichte Schutzhandschuhe tragen, keine besonderen Anforderungen, da Gefahrstoffe fest im Produkt gebunden sind und Brodifacoum sowie Denatium Benzoat als wichtigste Gefahrstoffe in allen gängigen Handschuhmaterialien praktisch nicht permeabel sind.

8.2.1.3. Augenschutz:
kein Augenschutz erforderlich, Augen nicht mit kontaminierten Händen berühren.

8.2.1.4. Körperschutz:
normale Arbeitsbekleidung, keine besonderen Anforderungen. Bei der Arbeit nicht Essen oder Trinken

8.2.2. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Eine Umweltexposition kann bei sachgerechter Ausbringung und Kontrolle (vgl. Punkt 7.3.) ausgeschlossen werden.

 9.  PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN




 

9.1. Allgemeine Angaben:

Aussehen: 
Aggregatzustand: 
fest, (mit Wirk- und Bitterstoffen gebeizte, aromatisierte, Getreidekörner lose )

Farbe:
hellrot/mittel-bis dunkelblau

Geruch:
für Menschen auch im aromatisiertem Zustand nicht wahrnehmbar, je nach Aromatisierung während der Herstellung schwach schokoladig oder schwach rauchig

9.2. Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz:

pH-Wert:

ca. 7, neutral gegen Wasser


Siedepunkt/Siedebereich:

>. 350°C

Flammpunkt:

ca. 200°C

Entzündlichkeit (fest, gasförmig):
Zündtemperatur > 300°C

Explosionsgefahr:


keine

Brandfördernde Eigenschaften:
ja, Getreidekörner sind (schwer) brennbar

Dampfdruck:
< 0.13 mPa bei 25°C 

Relative Dichte bei 20°C:

ca. 0.9 g/cm³

Wasserlöslichkeit:


unlöslich

Fettlöslichkeit:


keine Angaben

Verteilungskoeffizient:

n-Oktanol/Wasser: nicht verfügbar

Viskosität:
fest

Dampfdichte:
vernachlässigbar

Verdampfungsgeschwindigkeit:
vernachlässigbar

Sonstige Angaben:


thermisches Verhalten von Getreidekörnern bestimmt, andere Stoffe schwerer entzündbar, schmelzbar, entflammbar 
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 10.  STABILITÄT UND REAKTIVITÄT









10.1. Stabilität: Eine Zersetzung kann unter Normalbedingungen bei Temperaturen unter 100°C nicht stattfinden. Das Produkt ist langzeitstabil gegen UV-und Luftfeuchte. Weitgehend resistent gegenüber Wasser. 

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Bei thermischer Zersetzung (oberhalb 350°C) können reizende und giftige Gase entstehen.

10.2. Zu vermeidende Bedingungen: Hohe Temperaturen, heiße Gegenstände, offene Flammen

10.2. Zu vermeidende Stoffe: Lösemittel

 11.  ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE









Akute Toxizität (Einzeldosis)

LD50 Oral
LD50 Dermal

LD50 Inhal.







mg/kg 

mg/kg


mg/kg

Brodifacoum (rein):

Ratte:

  0,27

  50 

  200 / 6h Exposition
  
k.A.





Maus:

  0,40





Kaninchen:
  0,30

Mehrschwein:
2,8

Katze:

  25

Hund:

  0,25-1,0

Huhn:

  4,5

Produkt (0,005% Brodif.):

LD50 Oral
  erforderl. Menge 

in (   )Gewicht

Köder/Tier für LD50 
der Tiere



g/kg

    g/Tier_____________kg_____


Ratte:

  5,6

  1,4 


(0,25)

Maus:

  8,0

  0,2


(0,025 )





Kaninchen:
  6,0

  17,4


(3 )

Katze:

  500

  1000


(2 )

Hund:

  5-20

  355-1000 

(5)

Huhn:

  4,5

  30-300

(1,5)

Schwein:


  700-2800

(70 )

Schaf:



  25000

(50)

Die Giftwirkung nimmt beträchtlich zu, wenn die Tiere den Köder mehrere Tage nacheinander aufnehmen (Verringerung der gesamten tödlichen Dosis):


Letale Dosis bei mehrmaliger Köderaufnahme in g Fertigköder an fünf aufeinander folgenden Tagen:
Ratte (250 g): 0,15 g

(Faktor  ca. 10)





Maus (25 g):
0,02 g

(Faktor 10)

Eine inhalative Aufnahme kann ausgeschlossen werden.

Subchronische/ChronischeToxizität: 
keine (nachgewiesen in 42-Tage-Test  mit 0,1 mg/kg Diät an Ratten)

Sensibilisierende Wirkung:
Keine Wirkung bekannt

Erbgut verändernde Wirkung:
Nicht bestimmt

Fortpflanzungsgefährdende Wirkung:
Vermutet (Totgeburt von Welpen, Hündin ohne Befund)

Zusätzliche toxikologische Hinweise:


Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach den vorliegenden Informationen und Erfahrungen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.
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 12.  ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE









Der Gefahrstoff liegt in sehr geringen Dosen vor und ist in Propylenglykol gebunden. Unter normalen Umgebungstemperaturen werden weder gasförmige noch flüssige Stoffe emittiert oder in Wasser gelöst. Die Freisetzung von Triethanolamin und Brodifacoum aus dem Köder durch physikochemische Vorgänge ist auszuschließen. Bei sachgerechtem Ausbringen unter Beachtung der festgelegten Regeln ist eine Gefährdung aquatischer Systeme auszuschließen. 

Ökotoxische Wirkungen (bezogen auf den reinen Wirkstoff):


Terrestrische Toxizität:  
Acute orale LD50 


für Wildente: 
2,0 mg/kg

Aquatische Toxizität:
LC50 (96 h):
0.165 mg/l für Blauflosser, 


0,051 mg/l für Regenbogenforelle

EC50 (48 h):
0,06 ppm für Daphnien

Mobilität:
Adsorption des ungebundenen Brodifacoum im Boden möglich

Persistenz:
Hohe Persistenz (siehe Punkt 7, Einsammeln der Köder nach der Aktion)

Bioakkumulationspotential: keine Angaben

Weiter schädliche Auswirkungen: nicht bekannt 

Ökotoxische Wirkungen (bezogen auf reines Triethanolamin)

Triethanolamin (ca. 0,05% des Produktes) besitzt die WG1, ist aber durch Beizen relativ fest gebunden

Ökotoxische Wirkungen (bezogen auf das Produkt mit 0,005 % Wirkstoff):

Wegen der niedrigen Dosierung ist das Risiko einer Sekundärvergiftung bei sachgerechter Ausbringung und Kontrolle gering. Trotzdem können insbesondere Beutegreifer (Vögel und Säugetiere) gefährdet werden. Ausführliche Untersuchungen an Beutegreifern, wie Schleiereulen haben gezeigt, dass bei einer Ausbringung der Köder nach den Vorgaben, diese Tiere normalerweise nicht gefährdet sind. Trotzdem sind Vergiftungsfälle bei Eulen, einem Storch und Wieseln bekannt. (Vermutlich mehrmalige Aufnahme vergifteter Zieltiere). 

 13.  HINWEISE ZUR ENTSORGUNG









Behandlung der Abfälle: Vollständiges Einsammeln (einschließlich Verpackungen) aller nicht oder teilweise aufgenommenen Köder bzw. Köderreste. Zuführung zu einer festgelegten (thermische) Verwertung (in Übereinstimmung mit gesetzlichen und örtlichen Vorschriften). Beachtung der gesetz-lichen Regelungen auf abfallwirtschaftlichem Gebiet. Entsorgung nur durch zertifizierte Entsorgungs-fachbetriebe

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallschlüsselnummern (Europäischer Abfallartenkatalog):

02 01 08
Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten

20 01 19
Pestizide

 14.  ANGABEN ZUM TRANSPORT









Kein Gefahrgut nach Gefahrgutvorschriften. Transport darf nur in Originalbehältern unter Mitführung des Sicherheitsdatenblattes erfolgen. Bei kleinen Mengen genügt die Mitführung des Beipackzettels..
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 15.  VORSCHRIFTEN











EG-Vorschriften (in zeitlicher Reihenfolge, Auswahl):

1. Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten für Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher  Stoffe) (bisher insgesamt 29 Anpassungen, zuletzt geändert am 02. 07. 2004)

2. Richtlinie 75/442/EWG des Rates vom 15. Juli 1975 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Abfälle (bisher insgesamt 4 Änderungen, zuletzt geändert am 06. 06. 1996)

3. Richtlinie 76/769/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen (bisher insgesamt 22 Änderungen und zahlreiche Ergänzungen, zuletzt geändert am 25. 02. 2004)

4. Richtlinie 78/631/EWG des Rates vom 26. Juni 1978 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten für Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher  Zubereitungen (Schädlingsbekämpfungsmittel) (bisher insgesamt 2 Änderungen, zuletzt geändert am 18. 04. 1984) 

5. Richtlinie 91/155/EWG der Kommission vom 5. März 1991 zur Festlegung der Einzelheiten eines besonderen Informationssystems für gefährliche Zubereitungen gemäß Artikel 10 der Richtlinie 88/379/EWG des Rates (bisher 2 Änderungen) wichtige letzte Änderung: Richtlinie 2001/58/EG des Rates vom 27. Juni 2001 zur zweiten Änderung der Richt-    linie 91/155/EWG der Kommission vom 5. März 1991 zur Festlegung der Einzelheiten
eines besonderen Informationssystems für gefährliche Zubereitungen gemäß Artikel 14
der Richtlinie 99/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates für gefährlicheStoffe und gemäß Artikel 27 der Richtlinie 67/548/EWG des Rates
(Sicherheitsdatenblätter)

6. Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (bisher insgesamt 25 Änderungen und Ergänzungen, zuletzt geändert am 24. 04. 2004)

7. Richtlinie 91/689/EWG des Rates vom 12 Dezember 1991 über gefährliche Abfälle (bisher 1 Änderung am 02. 07.1994)

8. Richtlinie 94/55/EG des Rates vom 21. November 1994 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten für den Gefahrguttransport auf der Straße  (bisher insgesamt 3 Änderungen/Ergänzungen, zuletzt geändert am 08. 04. 2003)

9. 94/904/EG Entscheidung des Rates vom 22. Dezember 1994 über ein Verzeichnis gefährlicher Abfälle im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG des Rates vom 12 Dezember 1991 über gefährliche Abfälle

10. Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten

Deutsche Gesetze und Vorschriften:

1. Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV -) in der Fassung vom 15. 11. 1999 (BGBl. I S. 2233)

2. Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 98/8/EG Europäischen Parlamentes und des Rates vom 16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten – Biozidgesetz vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2076)

3. Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz – ChemG -) vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2090)

4. Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 98/8/EG Europäischen Parlamentes und des Rates vom 16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten und zur Änderung chemikalienrechtlicher Verordnungen  – Biozidverordnung -   vom 04. Juli 2002 (BGBl. I S. 2514)

5. Gesetz zum Schutz von Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz – PflSchG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1998 (BGBl. I S. 971), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. August 2004 (BGBl, II S. 1154)

6. TRGS 200: Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen, Fassung vom Januar 2003 (BArbBl. Nr. 3/2002 S. 45 ber. durch BArbBl. Nr. 1/2003 S. 110) 

7. TRGS 220: Sicherheitsdatenblatt Fassung vom April 2002 (BArbBl. Nr. 7-8/2002 , ber. durch BArbBl. Nr. 1/2003 

 16.  SONSTIGE ANGABEN










Erläuterung relevanter R- und S-Sätze:

R 22

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken


R 27/28

Sehr giftig bei der Berührung mit der Haut und beim Verschlucken

R 48/24/25
Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken

R 50/53
Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

R 36/37/38
Reizt die Augen, Atmungsorgane  und die Haut

S 1/2

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich  aufbewahren

S 13

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten

S 26

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsolidieren

S 36/37

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Kleidung  tragen

S 45

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich Verpackung oder Etikett vorzeigen)

S60

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen

S61

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen

Alle Angaben stützen sich auf die gegenwärtigen Erkenntnisse, sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

